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Der neue Schweizerische Republikaner. M.â

Samstag, den z October igoi. Siebentes Quartal. Den is Vendémiaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Meynung über den Verfassungsent.
wurf, die der Bürger Rengger in
der Sitzung vom -;ten Herbstmonat
vortrug.

(Beschluß)

Die bisher nicht angeführten Bestimmungsgründe

für jeden einzelnen VerfassungSartikel, den ich Ihnen
vorschlage» können erst bey der eigentlichen Behand.
lung derselben entwickelt werden; ich muß daher die

Versammlung bitten, ihr endliches Urtheil darüber so

lange aufzuschieben.

(Diese Hauptartikcl der Verfassung haben wir be.

rcitâ geliefert. S. 655,)
Ueber die Organisation der richterlichen Gewalt,

die ich erfahrnern Mitgliedern vorzuschlagen überlasse,
bemerke ich nur so viel, daß es auffallen müßte, die.

seö wichtigen Zweiges der öffentlichen Administration,
in unsrer Verfassungsurkunde nur mit einem Worte
gedacht, ja selbst den Grundsatz ihrer Trennung von
den übrigen Gewalten nicht einmal aufgestellt zu sehen.

Wenn Sie, Bürger Rcpresentanten, meinen Antrag
über die Form unserer Berathschlagungen, genehmigen
sollten, so bin ich dennoch weit davon entfernt, die

vorgelegten Verfassungsartikel sogleich zur Basts der.
selben vorschlagen zu wollen; sondern wünsche lediglich,
daß Sie dieselben Ihrer Commißion zur Untersuchung
zuweisen möge».

Gesetzgebender Rath, zi. August.
(Fortsetzung.)

Von der Crim. Gesetzg. Comißion wird ein Gutachten
über die Amnestirung von 8 ausgewanderten in frem.
dem Sold gestandenen Offiziers verlesen und für drey

Tage auf den Canzleytisch gelegt. Eben so auch die

folgenden Gutachten, als:

-) von der Finanzcommißisn, ein Mchrhcits. m-d

Minderheits-Gutachtcn über die Gülersönderunz zwk.
scheu Peterlingen und Corcelles im Canton Fryburg;

z) über die Beziehungsarl beruischer Bodmzinse und
Zehnden hinter Murten C. Fryburg;

4) über die Ertheilung eines Patents zu Vcrkohlunz
des Torfs an B. Caspar Bodmer von Zürich, und

;) Bericht der Polizeycommißion über die bey ihr
noch rükständigen Geschäfte.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißisn wird in
Berathung und der Antrag desselben angenommen:

B. Gesetzgeber! Drey Bürger Kronenderger von
Tagmersellen C. Luzern, geben in einer Ihnen über,
reichten Petition vor, daß ihr Beytrag zu einem der

Pfarrey Eliswyl schuldigen Bodenzins, nicht auf ihcen
Liegenschaften, sondern auf einer von ihnen besitzenden

Zehndgerechtigkcit beruhe und blos von dicserwcgen von
ihnen abgerichtet worden sey.

Ungeachtet nun sie für die Jahre 1798, 99 u. 1800
keinen Zehnde» hätten beziehen können, so werde ihnen
doch jczt der Bodenzins abgefordert ; sie aber vermein,
ten davon bcfteyt zu seyn, worauf auch in ihrer Peti»
tion geschlossen wird.

Wenn Ihre Finanzcommißisn glaubte, daß es an
der Gesetzgebung wäre, hierüber zu entscheiden; so

würde sie darauf antragen, die unbescheinigte» Borge,
den der Petition durch einzuziehende Berichte erwahcen

zu lassen. ALein Ihre Finanzcommißion hält dafür,
daß dieser Gegenstand, bey dem es eigentlich bloß um
Anwendung bereits bestehender Gesetze zu thun ist, in
das Gebiet der vollziehenden Gewalt gehöre, die ohne

Zweifel schon über mehrere ähnliche Fälle wird ver.
fügt haben.

Ohne also weder in viel noch wenigem in die Be.
gründrniß dieser Petition einzutreten, schlägt Ihnen die

Finanzcommißion vor < dieselbe zu angemessener Verfü»

gung an den Vellz. Rath zu überweisen.
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Auf den Antrug der Poiizeycommigion wird folgende
Botschaft angenommen:

B. Vollz. Räthe! Aus mitkommender Abschrift einer

an den gesetzgeb. Rath eingelangten Vorstellung der

Munizipalität von Baden belieben Sie B. V. R. zu

einnehmen, in wie weit stch dieselbe bey der ihr aufge-
bürdeten Einquartierung der zu Strassenarbeiten be-

stimmten Züchtlinge, insbesondere dann auch über die

Zumuthung beschwert/ für das zu ihrer Bewachung
beorderte Militair eine Caserne erbauen zu müssen.

Da dem gesetzg. Rath von dieser Verfügung nichts
bekannt ist/ so hat er vor Nehmung eines Entschlusses

Sie B-V. R. andurch einladen wollen/ ihm über den

I halt dieser Vorstellung baldigen Bericht zu erstatten
und demselben sowohl die hierauf stch beziehenden Be-
fehle als die Beweggründe derselben beyzufügen.

Eine von der Bittschriften-Commißion vorgelegte
Beschwerde der Familie Hallwyl im Argan über die

unterinstanzlichen Abschläge der Vermehrung ihrer ural.
ten Getreidemühle mit einem Rad / wird der Pvlizey-
Commlßion zur Untersuchung und Berichterstattung
übersandt.

Die Saalaufseher des gefttzq. Rathes legen folgenden

Bericht vor / in dessen Folge ihnen ein neuer Credit
von gooo Fr. beym Natioualschatzamt eröffnet wird:

B. Gesetzgeber! Die Commissarien deS National.
Schatzamts haben schon unsern vorgegangenen Saal-
Aufsehern einen Conto von 210; Fr. 8 Btz. 9 Rap.
eingesendet / den fie an die Cassa der gesetzgeb. Räthe

fodern, da fie den Angestellten derselben im I. 1798

1452 Fr. ; R. für ihr Gchall, und im I. >8oo für
Holz/ so dem Senat theils inLuzern, theils in Bern
geliefert worden/ 65r Fr. 8 Btz- 4 R. bezahlet haben/

ohne daß diese Summen mit den damaligen Saalin,
spectoren verrechnet worden. Wir liessen uns die Be-
lege dafür vorlegen / welche wir richtig befunden habe»/

und wir untersuchten auch die Rechnungen der damali,

gen Saalaufseher/ und fanden jene Auslagen nirgends
angeschrieben; daher schlagen wir Ihnen B. G. vor/

z» verordnen/ daß dieser Conto von 210z Fr. 8. Btz.

9 Rap. dem Schatzamt aus der Cassa des gesetzgeb.

Rathes vergütet werde.

Als Folge dieser Resolution müssen wir hierauf an-

tragen für die Tilgung dieser Schuld sowohl als einer

andern für Beheizung des gr. Raths-Zimmer von 292

Fr Btz- 6 Rap / welche an die hiesige Forstcom-

M'ßisn und Verwaltungskammcr in Bern zu entrichten

find; dann für Bestreitung, der Unkosten der Lanzley,

wofür nur noch eiw Credit von -zoo Fr. zu erhebe»?

ist/ einen neuen Credit von 4000 Fr. zu bewilligen
für die Cassa der Saalinspecroreu.

Folgendes von der Finanzcommißion angetragn?
Decret wird in Berathung und hierauf angenommen:

Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.
Raths vom 20. August l8oi betreffend die von der
Gemeinde Hausen anbegehrte Ueberlassung eines StückeS
Pfrundland zu einem Todtenacker und auf darüber
erstatteten Bericht der Finanzcommißion;

In Erwägung sowohl der wenigen Geräumigkeit,
als aber der unschiklichen Lage des dortigen zum Be»
gräbuißort bestimmten Kirchhofes;

In Erwägung dann, daß der anbegehrte Platz nicht
nur sehr zwekmäßig gelegen ist/ sondern daß auch ge,
gen dessen Veräusserung / von der Pfarrey keine Hin»
dernisse obwalten / verordnet:

i. Die Abtretung von elwan ein Viertel Iucharten
von der Pfrundmatten zu Hausen, Distrikt Mermen,
stetten/ Canton Zürich / an die dortige Gemeinde/ ist

gut geheissen / und die daherige Kaufsumme von 240 Fr.
genehmigt.

2: Dieses Land ist zm einem Todtenacker für die
dortige Gemeinde bestimmt/ und darf zu nichts anderm
gewidmet werde»/ unter Vorbehalt der Wiederloosung-
in kostendem Preis/ im Fall ein anderer Gebrauch
damit vorgenommen werden wollte.

Der Gemeinde Hausen liegt die Währschafts»
Einfristung dieses Stückes Land gegen die Pfrundmatt
ob ; so daß dieselbe ohne Entgeld der Pfarrey gemacht
werden soll.

4- Die Kaufsumme der Fr. 240 gehört der Pfarrey'
Hause»/ und verpflichtet sich die dortige Gemeinde,
diese Summe ihrem Pfarrer zu 5 vom Hundert jähr»

lich zu verzinsen, dieselbe auch während der Amts,
dauer des itzigen Pfarrers nicht abzubezahlen.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird im

Berathung und hierauf angenommen :

B. Gesetzgeber! Eine nmerm ,4. dieß Ihrer Fi«
nanzcommißion zur Untersuchung übergeben? Botschaft
vom 14. Juli enthält substanzlich wie folgt:

Verschiedene Partikularen von Solothurn machen an
den gegenwärtigen Staat eine auf ungefähr 20000 Fr.
stch belaufende Anfoderung für verschiedene Lieferungen,
welche seiner Zeit bey dem Einfalle der Franken in

-Helvetien, auf Befehl der damaligen Regierung an
die svlothurnischen und bernischen Truppen geleistet wor«

ben;, mid die Verwànzskammcr von ColvthurH
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schlägt vor: zu derselben Tilgung einen Theil derje-

nigcn Zinöschriften zu verwenden, welche bey der

Vermögenssönderung des dortigen Stadt. und Staat».
<L»l, dem leztern aus dem ehevorigen Stadtseckel zu.

g flössen seyen.

Der Vollz, Rath findet jenes Begehren, als auf
dem Grundsatze beruhend : » Daß bey Slaatsverände.

rungen jede nachfolgende Regierung die rechtmäßigen
Verpflichtungen ihrer Vorgänger zu erfüllen gehalten

sey," ganz begründet, und würde in diese und allen-

falls andere ähnliche Anfoderungen schon aus sich ein«

zutreten kein Bedenken trage», wenn nicht zwey, schon

im Iun. und Nov. i??8 an die damalige Gesetzgebung

gerichtete Einfragen über solchen Gegenstand bisher
immer unentschieden geblieben wären. Er ladet Sie
B. G. deswegen ein, denselben Ihrer ernsthaftesten

Prüfung zu unterwerfen, und, wofern Sie mit ihm
über jenen Grundsatz einverstanden sind, ihn wirklich
zu Tilgung erwähnter solothurnischer Kriegsschulden
zu bevollmächtigen.

Allerdings B. G. pflichtet auch Ihre staatwirthschastl.
Commißion überhaupt dem Grundsatze bey, auf wel.
chem der Schluß vorliegender Botschaft gebauet ist.
Allein verbergen kann sie sich nicht minder, baß aus
verschiedenen der alterwichtigsten Gründen bey Anwen-
dung desselben, wenn es zumal um Ansprachen zu thun
ist, die sich von merklich verflossener Zeit herschreiben,
die gröste Vorsicht zu beobachten sey. Ihre Commißion
schlägt Ihnen daher folgende Gcgenbotschaft an die

Vollziehung vor:

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Ehe der gcsetzgeb. Rath in den

endlichen Entscheid Ihre? Botschaft vom n. d. über
die Anfoderungen einiger Partikularen von Solothurn
wegen seiner Zeit bey dem Einfalle der Franken in
Helvetien den Truppen von Bern und Soloitzurn, auf
Befehl der damaligen Negierung geleisteten Lieferungen
eintreten kann, findet derselbe unumgänglich erfoder-
lich, Sie B- V. R. einzuladen, ihm die nähern Titel
«rmeldtcr Anfoderungen, nebst Ihrem Befinden über
die mehr und mindere Begründung derselben mitzuthei-
len, und ihm auch mehrere Auskunft über ähnliche
Ansprachen zu geben, deren Ihre Botschaft beyläufig
Erwähnung thut.

Am >. September war keine Sitzung»

Kleine Schrifetn.
En'"aurf einer dauerhaften Constitution

für die Schweiz. —> Wir sind irre gegangen.
Laßt uns ohne Umstände wieder auf den gnrcw
Weg zurükkehren. 8. Bern, d. Stampsli.
i8»l. («September) S. 2». '

,» Ich setze meinen Namen bey " — heißt es arm
Schlüsse der Vorrede — „ blos weil ich als einer der
beharrlichsten Aristokraten bekannt bin." Dieser Name
ist: Gottlieb Th 0 tm a nn, gew. Sraacssecceläe
von Bern.

„Gewiß — sagt der Vf. —> ist kein Zftt-
pnnkt unschiklicher, der Schweiz eine dauerhafte und
bleibende Verfassung zu geben, als derjenige, in dem
wir uns gegenwärtig befinden. So lange der allge»
meine Friede nicht geschlossen, oder wenigstens das
Entschädigungsgeschäft in Deutschland nicht berichtige
ist, können und werden die Franzosen die Schweiz!
nicht räumen, und so lange die gegenwärtig? Maior-car
in der provisorischen Regierung fortdauert, kann fich
der freye Wille des Volkes nicht äusser»." — » Ich?
sehe eS" — sagt dann der beharrliche Aristokrat weites
unten — „für Pflicht an, meinen Plan — der den
sehnlichen Wunsch alter wahren und rechtschaffene»!

Schweitzer enthält, dem französischen Mini»
stee all hi er, bekannt zu machen, um so da

mehr, als es ihm nicht uiibekannt seyn kann, daß
es gar keiner Anstrengung bedarf, um ih» in Er-
füllung zu setzen."

Dieser Plan nun aber besteht darin«: » Daß die auf
Religion, Recht und Pflicht sich gründende alle schwer-
zerische Verfassung, an die ein jeder gewöhnt ist, unV
in deren ein jeder sein Vaterland wieder erkennen wird),
zur Grundlage angenommen, und in derselben blos
diejenigen Verbesserungen getroffen werden, welche man
durch die Erfahrung belehrt, allgemein als unumgäng-
lich nöthig anerkannt hat, und die nicht blos durch)
den Drang der gegenwärtigen Umstände veranlaßt
worden, sondern für alle und jede Zeiten anwend-
bar flnd. "

Die Xlll alten Cantone bleiben also bey ihren:
vorigen Grenzen, Rechten und Verhältnissen,, mit
Ausnahme des hienach festgesessen: Einem jeden wird
überlassen, ohne Widerrede des andern in seiner Re«
gierunq und Administration diejenigen Abänderungen:
zu treffe», die er sàr Lage und seinen Umstanden!
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